
Kompetenzbereiche der LandeskoordinatorInnen und 
LandesfachkoordinatorInnen für Bildungsstandards in der 
Allgemeinbildung (4. und 8. Schulstufe) 
 
 
Die Zusammenarbeit mit den Ländern in der Umsetzung nationaler Bildungsstandards 
ist von entscheidender Bedeutung und Voraussetzung für deren professionelle 
Implementation in das allgemeinbildende Schulwesen. 
 
Deshalb hat das BMUKK seit Beginn der Pilotphase I (2003/04) der „Bildungsstandards 
in der Allgemeinbildung“ den Kompetenzbereich des/r jeweiligen 
Landeskoordinator/in (LK) pro Bundesland kontinuierlich erweitert. Waren die LK 
zunächst organisatorisch mehrheitlich an den Pädagogischen Instituten angesiedelt, 
sind sie heute primär den Pädagogischen Hochschulen zugeordnet. 
 
Die LK stehen in unmittelbarer Abstimmung mit dem BMUKK, der Bundes-
Schulaufsicht und den (Pilot-)Schulen bzw. den Fortbildungseinrichtungen. Auch das 
BIFIE ist als Kooperations- und Netzwerkpartner involviert. 
 
Die LK zeichnen für die Planung und Umsetzung der vom BMUKK definierten Ziele auf 
Landesebene verantwortlich, übernehmen also die operativen Aufgaben im jeweiligen 
Bundesland. 
 
Bereits in der Pilotphase hat sich gezeigt, dass v. a. fachliche bzw. fachdidaktische 
Anliegen aller Standardfächer nicht von den LK alleine abgedeckt werden können. Auf 
Initiative der Länder wurden daher „LandesfachkoordinatorInnen“ (für die 
Grundschule bzw. Sekundarstufe I in den jeweiligen Standards-Fachbereichen) 
eingerichtet. Auch sie sind an den PHs angesiedelt und verantworten v. a. 
fachbezogene Rückmeldungen, Fortbildung und der Gestaltung von fachdidaktischen 
Initiativen in Zusammenhang mit den Bildungsstandards. 
 
Im Zuge der gesetzlichen Verankerung werden die Bildungsstandards ab dem 
Schuljahr 2008/09 ins allgemeinbildende Schulwesen implementiert. Durch die direkte 
Verankerung der LandeskoordinatorInnen und LandesfachkoordinatorInnen an den 
Fortbildungseinrichtungen ist die fachliche Nähe zu diesen Kompetenzzentren 
garantiert. Die enge Abstimmung mit der Schulaufsicht und mit dem BMUKK bzw. 
BIFIE bleibt erhalten. 
 


